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daß die Maroniten auf den Gedanken kamen, sich aus das

französische Gebiet in Algier überzusiedeln, und bereits Ge-

suche hiefür an Frankreich stellten.

Reliquien.
Englischen Blättern zufolge bat Prinz Albert den Rock

Nelsons, den derselbe in der Schlacht von Trafalgar ge- >

tragen, um 150 Pf. Sterl. oder 3800 fr. Frkn. angekauft
und läßt nun diese Reliquie im Hospital der Seeinva-
lidenaufbewahren. Ein ExemplarDecamerone von Bocaccio,
gedruckt zu Venedig 1471, wurde an öffentlicher Steigerung
bis auf die Summe von 2Z60 Pf. Sterl. getrieben, und
ein Band mit Shakaspear's Namensunterschrift kam auf
120 Pfd. zu stehen. Der elfenbeinerne Lehnstuhl, den die

Stadt Lübeck dem König Gustav Wasa schenkte, wurde im
Jadre 1832 um 58,900 fl. und das Kleid von Karl dem

Zwölften, welches derselbe in der Bataille von Pultava
trug, 1825 um 22,000 Pfd.—560,000 frz. Frk. verkaust.

2m Zahre 1816 bezahlte Lord Schafterbury für einen

Zahn Newtons 730 Pfd.— 16,550 frz. Fr. Bei Anlaß
des Transportes der Reste Abailards und HeloisenS anerbot

ein Engländer für einen Zahn der Letztern 100,000 Frk.

Dagegen galt der ganze Schädel von DcscarteS zu Stok-
Holm nur 99 frz. Fr. — Zu Paris wurde ein Stock von
Voltaire um 500 Fr. verkauft. Eine Weste von Z.2- Rous-

seau wurde mit 959 Fr., und seine küpferne Uhr mit 500

srz. Fr. bezahlt. Eine alte Perücke von Kant fand um 200

frz. Frk. noch einen Liebhaber, und eine solche von Sterne
stieg auf 200 Guinecn — 5,350 frz. Fr. — Jemand kaufte die

zwei Federn, womit der berüchtigte Vertrag von Amiens

unterzeichnet wurde, um 12,750 frz. Fr. Der Hut, den

Napoleon beiEylau getragen, wurde um 1,920Frk. verkauft.
Das soll alles recht und löblich sein, aber wenn die Kathc»
liken die Ueberbleibscl der Heiligen in Ehren halten, dann
ist es — Abgötterei!

Stelle Ausschreibung.
In Folge freiwilliger Resignation ist an der Knabenlehranstalt

der Stadtgemeinde Zug neu zu besetzen:

Die Lehrerstelle der Z. Klasse, verbunden mit der Kavlanei zu
M. Opferung, mit zirka 27 Stunden wöchentlicher Lehrzeit und ei-
nem Iahrgehalt von zirka K2i Fr. nebst Wohnung. Hauvtgegenstände
des Unterrichtes sind: Religion, deutsche Sprache, Geographie der
Schweiz und Rechnen.

Allfällige Aspiranten haben ihre Anmeldungen an das hiestge
Titl. Stadwrästdium gelangen zu lassen und die spätere persönliche
Einladung zur Prüfung zu gewärtigen.

Gegeben vor Stadtrath Zug den 18. Oktober I8ä5.

Kanzlei der Stadt Zug.
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Literarische Anzeigen.
Bei Gebr. Räber in Luzcrn ist erschienen und zu haben:

Achtzehn lustige Briefe, gewechselt zwischen einem
katholischen und reformirten Geistlichen, zur gegen-
seitigen Verständigung herausgegeben von Pfarrer
T. Herzog in Ballwyl. Luzern bei Gebr. Räber.
Der Verfasser dieser wirklich lustigen Briefe scheint stch zur Auf-

gäbe gemacht zu haben, nachzuweisen, wie sehr die Protestanten den
Katholiken überhaupt, ganz bewndcrs aber seit dem s. g. Jesuiten-
krieg Unrecht gethan haben und noch thun. Einzelne Worte, selbst
Sätze, wollen in „lustigen Briefen" nicht kritisirt sein, ist nur
der Gemmmteindruck gut, und das ist er vollkommen, dafür sprechen
auch d,e öffentliche» Zeugnisse. Die Form ist so anziehend, daß
man sich des Lachens oft gar nicht erwehren kann, und viele das
Ganze in einem Athem fortlesen: in jovialer, witziger und launen-
hafter Fassung bespricht der Verfasser delikate Tageefragen auf eine
Weile, daß ihm der Gegner nicht grollen kann. Das Ziel ist nicht
hoch gesteckt; aber wenn dem Verfasser nur gelingt, den Gegnern
etwelche bessere Meinung von den Katholiken beizubringen, so wäre
seine Arbeit in dieser Zeit eminenter Intoleranz schon verdienstlich;
und wo die Briefe wirklich gelesen werden, hoffen wir dieses Re-
sultat erlangt zu sehen.

Vaterlands Liebe
nach dem

Vorbilde des sel. Bruder Klaus.
Eine Predigt, gehalten bei einer obrigkeitlich angeordneten

zahlreichen Landes-Wallfabrt Obwaldens den
7. Aug. 1845 in der Pfarrkirche zu Saxeln

von Joseph Imfeld,
Pfarrer daselbst.

8. geh. Preis 6 kr.

In unserm Verlage ist so eben erschienen und in allen guten
Buchhandlungen der Schweiz vorräthig, in Luzern bei Gebrüder
Räber und A. Meyer:

Geschickte
des heiligen Ignatius von Loyola

und
der Gesellschaft Jesn.

Zunächst nach Dartoli mit Benützung der Schriften von
Cretineau-Joly, Cabour, Ravignan u. A., mit besonderer
Berücksichtigung des neuesten politischen und literarischen

Verfahrens in Betreff dieses Ordens.
Bearbeitet von

vr. I. A. M. Brnhl.
Das ganze Werk erscheint in 6, höchstens 8 Liefrgn.

in 8. auf Druck-Vel>npapier und werden dieselben bestimmt
noch im Laufe dieses Jahres vollendet.

Preis einer Lieferung kr.
Näheres über dieses gedrängte und im höhern Sinn vvvu-

läre Werk sagt der mit dem i. Hefte ausgegebene Prosvektus.
Katholiken wie Protestanten muß eine solche Schrift, die auf Au-
toritäten gegründet, und mit unvarteiischer Wahrheitsliebe gehalten
ist, eine willkommene Erscheinung sein, um so mehr, da in Betreff
der Anichaffungsbedingunqen und des Preues, jo wie durch schöne
Ausstattung die Verlagshandlung allen billigen Anforderungen zu
genügen suchte.

Würz bürg, im August I8ä5.
Stahel'sche Buchhandlung.

Verantwortliche Redaktion: M. Zürcher. - Druck und Verlag von Gebrüdern Räber in Lnzern.



Luzevn, Freitag

I t.

den 31. Weinmonat

I84Z.

Schweiserisctie Mirchenseitung,
herausgegeben vvn einem

Katholischen vereine.
Ich sehe viele Nichtkatholiken, aber wenige Evangelische. Erasmus.

Darf sich der Geistliche in die Politik mischen, was

hat er diesfalls zu thun, was zu meiden?

(Eine Konferenzabhandlung aus der westlichen Schweiz.)

(Schluß.)

Meine Behauptung, daß der Geistliche sich der Politik

nicht entziehen solle, stütze ich auf folgende positive Gründe:

1. Der Geistliche ist vermöge seines Standes und seiner

Studien sehr wohl vertraut mit den Bedürfnissen deS Volkes,

vertraut mit den Grundsätzen der gesunden StaatSkunde,

er bat täglich das Beispiel eines von Gott selbst regierten

Staates vor Augen. Braucht es mehr, um sein politisches

Wirken nicht nur wünschenswerth zu machen, sondern gleich--

sam zu fordern? Vorerst ist unläugbar, daß, um Menschen

zu regieren, auch Menschenkenntniß erfordert werde, daß

also zur gesunden Politik Vertrautheit mit den Leidenschaften,

Gebrechen und Bedürfnissen des Volkes nothwendig sei.

Nun aber ist der Geistliche vorzugsweise der Mann des

Volkes; er lebt unter dem Volke, ist in täglicher Berührung
mit dem Volke, interessirt sich für das Wohl und Wehe

des Volkes, er blickt in das Innere der Familien, in die

Geheimnisse der Herzen. Er besitzt also vorzügliche Kennt-
niß des Volkes und leitet selbes in der wichtigsten Ange-
legenheit des Lebens, im Geschäfte des Heils. Ist es denn

nicht vernunftgemäß, daß er seine Kenntnisse, seine Ein-
sichten und Erfahrungen auch in Anwendung bringe in
Dingen, welche unmittelbar die Beförderung des zeitlichen
Glückes oder die Verhütung zeitlichen Unglücks betreffen?

Aber dann mischt er sich ins Politische. Er ist ferner ver-
traut mit den Grundsätzen aller gesunden und gedeihlichen

Politik. Es ist wiederum unläugbar, daß die wahre Staats-
kunst nothwendig die ewige Gerechtigkeit zur Grundlage
haben müsse. Die Erfahrung hat nur zu fühlbar bewiesen,

daß alle sowohl theoretische als praktische Staatskunst, welche

nicht auf jener Grundlage ruht, in ihren Folgen nur ver-
verblich sein müsse. Die Vorschriften und Forderungen
der ewigen Gerechtigkeit sind aber in jenen Büchern ent-

halten, welche das tägliche Studium des Priesters aus-
machen sollen, so daß er die Grundsätze und Lehren der
wahren Politik nicht nur kennt, sondern auch davon durch-

drungen ist. Die hl. Bücher des alten und neuen Testa-

mentes sind das vollkommenste Lehrbuch der Staatswissen-
schaft; sie stellen uns den Menschen vor Augen, wie er

war von Anbeginn und was später aus ihm geworden, sie

offenbaren uns die Geheimnisse des menschlichen Herzens,
schildern die Neigungen der Individuen und die Leiden

schatten der Massen; sie enthalten Gesetze, ihre Beweggründe
und Sanktion, Verheißungen und Drohungen, Belohnung
und Strafe; sie lehren, was die Menschen auch in diesem

Leben glücklich und was sie unglücklich mache, was den

Staat erhebe und waö ihn zu Grunde richte; sie zeichnen

die Pflichten sowohl der Regenten als der Regierten; sie

erklären die zeitliche Wohlfahrt der Gottlosen und die Trüb-
sale der Gerechten; sie entdecken die Quellen und Ursachen

der Drangsale und die Mittel, selbe abzuwenden, sie lehren

also den Weg zum wahren Glück. Es wäre manchem

Staatskünstler mehr als nützlich, in den Sinn dieser Bücher



671 672

einzudringen und sich mit deren Lehren vertrauter zu machen.

Nun diese hl. Bücher sind taglich in den Händen des Klerus;
er liest und studirt sie; er ist mit ihrem Inhalte vertraut,
in ihren Sinn eingeweiht. Soll er denn das daraus Ge-

schöpfte nicht auch Andern leuchten lassen, seine Grundsätze

der StaatSwissenschast nicht zu verbreiten und geltend zu

machen suchen? Aber dann mischt er sich in's Politische.

In den nämlichen Büchern findet er das Beispiel eines

von Gott selbst regierten Staates, und hat also täglich ein

Muster der Staatskunst und weisen Regierung vor Augen.
Der Zeitgeist mag nun über die Negierungsform dieses

Staates ein Urtheil fällen wie er will, so bleibt es immer
wahr, daß in seiner Geschichte, für alle Zeiten und Natio-
neu, eine große Lehre enthalten ist, und daß der höchste

Weltbeherrscher darin das Schicksal aller andern Staaten
vorgebildet hat. Was für ihn die Ursache seines Aufblühens
und Sinkens gewesen, ist es auch für die fetzigen Staaten.
Möchte man heute diese Lehre nicht unbenützt lassen! Bei
dem Geistlichen bleibt sie nicht unbeachtet. Zn der festen

Ueberzeugung, daß es der liebe Gott noch immer am besten

verstehe, einen Staat zu leiten und glücklich zu machen,

forscht er nach den Wegen der göttlichen Vorsehung in den

Schicksalen des israelitischen Volkes, und erwirbt sich so

manche Kenntniß, welche auch in politischer Hinsicht nützlich

ist. Soll er es nicht zum Besten seiner Mitmenschen und

selbst Zum zeitlichen Wohl des Staates anwenden? So
fordert es gewiß der ungetrübte Menschenverstand; aber

da mischt er sich schon wieder in's Politische.
2. Der Geistliche wird nicht Industrie, Landwirth-

fchaft oder ähnliche Dinge lehren, welche man für die He-
bel des Volksglückes ausgiebt, und besser hierüber schweigen,

wofern die Sittlichkeit dabei keinen Schaden leidet. Aber
wenn es sich um Grundsätze, um kirchliche Rechte oder

deren Mißachtung, um irrige Begriffe und Ansichten han-

delt, hat er als Lehrer nicht etwa nur das Recht, sondern
die Pflicht, die vorkommenden Fragen mit dem Licht der
gesunden Lehre zu beleuchten; z. B. wenn das Schulwesen
der religiösen Grundlage entrückt; wenn die Schule nur
dahin geleitet wird, Eigendünkel, Hochmuth, oberflächliche

Vielwisserei zu erzeugen, und die wahre Bildung mißächtet,

so darf der Geistliche einer so wichtigen Angelegenkeit nicht

fremd bleiben. Er hat die Schuldigkeit, fene Politik zu

bekämpfen, welche dem öffentlichen Unterrichte eine so ver-
kehrte und schädliche Richtung zu geben strebt. Als Lehrer

hat er auch den Materialismus zu bekämpfen. Wenn also

stets nur Industrie, Gewerbe, Handel, Fabrikation, Land-

wirthschaft, Eisenbahnen tc. als die alleinigen Quellen des

Volksglückes gepriesen werden, so darf der Geistliche dazu

nicht schweigen, sondern er soll bei-jeder schicklichen Gele-

genheit, auch außer der Kirche, den Grundsatz, daß ohne

Religion kein wahres Glück möglich sei, in Erinnerung
bringen. Als Volkslehrer hat er gegen Gefahren und Fall-
stricke zu warnen. Wenn also bald unter diesem bald unter
jenem Namen, auch unter den schönsten Aushängschildcn,
Vereine gestiftet und Versammlungen gehalten werden, um
die gesetzliche Ordnung zu untergraben, um feindliche An-
schlüge gegen Kirche und Staat auszuhecken, um sich über
die Mittel zur Ausführung zu verständigen, so darf der
Geistliche solch frechem Spiele nicht schweigend zusehen,

sondern er soll die verheimlichten Zwecke solcher Vereine
ausdecken, die Geheimnisse der Bosheit enthüllen und dem

guten Volke zeigen, welche Fallstricke ihm gelegt werden,
damit es sich davor hüten könne. Als Volkslehrer hat er
die strenge Pflicht, falsche und verderbliche Grundsätze zu
bekämpfen und zu berichtigen. Wenn also der Grundsatz

von der Omnipotenz des Staates aufgestellt und durchge-

führt werden will, ein Grundsatz, der den Staat vergöttert
und aller Verantwortlichkeit überhebt, die Kirche aber in
Fesseln schlägt und aller Rechte beraubt; wenn der Grund-
satz von dem vorgeblichen Staatswohl (raison à'Ltat) dem

Gesetze Gottes entgegengestellt, als weise Politik gepriesen
und den heiligsten Rechten und Verträgen gegenüber geltend
gemacht wird, ein Grundsatz, unter dessen Schutz in jüng-
ster Zeit so manche Beraubung und namenlose Verbrechen
mit unglaublicher Frechbeit begangen worden sind; wenn
der Grundsatz von der vollendeten Thatsache (1-iil aaooinpli)
von unentschiedenen und feigen Politikern als gültig erklärt
und zur Aufnahme empfohlen wird, ein Grundsatz, der jeder
Frevelthat das Siegel aufdrückt, ihr Fortbestehen legitimirt
und ihre Folgen zum Voraus sanktionirt; wenn diese oder
ähnliche Grundsätze, wie es geschehen ist, zum Vorscheine
kommen, soll der Geistliche zu solchen Ungerechtigkeiten den

stummen Zuschauer machen?

3. Ein neuer Beweis, daß in unsern Tagen die Geist-
lichkeit der Politik nicht fremd bleiben könne, liegt in der

Stellung, welche die Politik selbst eingenommen hat, und
dies ist der vorzüglichste Beweis. Der Staat vergißt seine

Schranken und zieht Vieles in sein Gebiet hinüber, das

gar nicht oder nur lheilweise dahin gehört. Sehen wir
nur auf die Fragen und Angelegenheiten, welche die Po-
litik seit einigen Iahren vorzüglich in Anspruch genommen
hat. Betreffen sie nicht Gegenstände, welche die katho-
lische Kirche, ihre Rechte und Institute unmittelbar oder

ganz nahe berühren? Zn unserm Kanton war es besonders
das Schulwesen, im Jahre 1823 die Primärschulen mit
dem sogenannten gegenseitigen Unterrichte, im Jahre 1835
und erst vor einigen Tagen wiederum die'Mittelschule mit
ihrer politischen Tendenz. Auch hat unser Hochw. Bischof
kein Bedenken getragen, an dieser Angelegenheit thätigen
Antheil zu nehmen, und so, wie man es heute verstehen
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will, sich in's Politische zu mischen. In andern Kantonen

erlaubte sich die Politik noch frechere Eingriffe in's Kirch-
liehe. Man denke nur an die berüchtigten Artikel der Ba-
denerkonserenz, an die Bevogtung und Aushebung so vieler

Klöster, au die Verfolgung und beabsichtigte Vertreibung
der Jesuiten, an die sittenlose Ausgelassenheit der Presse.

Auch dazu haben sämmtliche Bischöfe der Schweiz ihr Wort
gesprochen und folglich an der Tagespolitik Antheil genom-

men. Wenn also der Klerus sehen muß, daß der christ-

liehe Grundsatz: dem Kaiser zu geben waS des Kaisers und

Gott waS Gottes ist, außer Acht gesetzt wird, und daß der

Staat sein Gebiet über Gebühr erweitert, hingegen das

kirchliche Gebiet ungebührlich beengt, soll er ihm schweigend

und feige das Feld ränmen? Sollen wir die Zumuthung,
solch kirchenseindlichen Bestrebungen ruhig zuzusehen, gut-

müthig dahin nehmen Nein, das können wir nicht, ohne

an unserer Pflicht untreu zu werden. Der radikale Lärm,
daß wir uns ungebührlich in's Politische mischen, soll uns

von der Behauptung der Kirchenrechte nicht abschrecken.

Wir haben für uns das heiligste Recht, strenge Pflicht und

das schöne Beispiel unserer Bischöfe. Entstehen Reibungen,
so müssen sie auf Rechnung derjenigen geschrieben werden,
welche das erste Unrecht begangen haben. Dieses genüge

zum Beweise, daß in unsern Tagen die Geistlichkeit der Po-
litik, wie sich diese wirklich gestaltet hat, nicht fremd bleiben

solle. —
Wie wir uns aber in politischen Angelegenheiten be-

nehmen, was thun und was meiden sollen, kann im Be-
sondern kaum bestimmt werden. Im Allgemeinen scheinen

mir folgende Andeutungen beachtenswerrh. Wo wahrhaft
christlicher Sinn ist, da herrschen auch gesunde politische
Ansichten. Ein jeder aus uns rechne eS sich also stets zur
Hauptaufgabe, den religiösen Sinn unter dem Volke zu

nähren und zu erhalten, wo er ist, und wo er nicht ist, ihn

zu pflanzen und zu wecken, hiezu diene das gute Beispiel
des Priesters, die gewissenhafte Erfüllung aller Amtspflichten
und sorgfältiger Unterricht in Kirche und Schule. In
diesem Unterrichte sollen in unsern Tagen die Vorzüge, die

Eigenschaften und Segnungen der katholischen Kirche mit
besonderm Fleiße hervorgehoben und wiederholt dargestellt

werden. Ein solcher Unterricht wird auch in politischer

Hinsicht seine Früchte bringen. Einen heilsamen Einfluß
auf die politische Gesinnung des Volkes kann der Geistliche

serner ausüben durch Empfehlung und Verschaffung guter
Zeitschriften, seien es Tagesblätter, seien es gewisse Flug-
schriften, welche durch die Zeitumstände veranlaßt werden.
Auf diese Weise sind schon oft schlechte Blätter verdrängt
worden. Die Wirkung guter Schriften ist sehr groß. Auch
auf die Wahlen der Deputirten kann der Geistliche, welcher
das Zutrauen und die Achtung des Volkes besitzt, einen so

wohlthätigen Einfluß haben. Freilich kann und soll er selbst

nicht in Wahlversammlungen erscheinen, aber er kann und

soll die Wichtigkeit und Pflicht, daran thätigen Antheil zu

nehmen und die Stimme nur nach Gewissen abzugeben,

öffentlich erklären und darthun. Privat, zumal darüber

befragt, kann er Weisungen, Räthe und Warnungen er-

theilen, dabei aber soll er sich weder durch Parteisucht,
noch durch irgend eine unlautere Leidenschaft verblenden

oder dahin reißen lassen, auf keinen Rang, auf keine Klasse,

auf keinen Ort Rücksicht nehmen, sondern an den Personen

vor Allem bewährte Rechtlichkeit, Religions- und Vater-
landsliehe, dann Kenntnisse, Bildung und eine unabhängige

Stellung suchen. Das Uebrige muß dem klugen Ermessen

überlassen bleiben.

Das Ganze schließe ich mit folgender inhaltsreichen
Stelle aus der Zeitschrift „der Katholik" (1844, Nr. 137,

S. 834.): „Die katholische Kirche, besser ihr Klerus, sollte

„aus den verschiedenartigen Bestrebungen der Welt zum

„vollen Bewußtsein seines eigenen hohen weltbürgerlichen

„Berufes sich erheben, und wie eine feste Salzlage die

„Massen zu tragen, zu durchdringen und zu wahren mehr

„und mehr sich bestreben. Die Kirche ist der große allge-

„meine Verein zur Verbesserung aller Klassen, zur Lin-

„derung aller Noth, zur Fortbildung des ganzen Volkes,

„und wenn ihr Einfluß auch manigfach gehemmt, ihre Hand

„gebunden und ihr Wirkungskreis beengt ist, so soll ihr
„Klerus nicht blos zusehen, sondern keine Gelegenheit vor-
„übergeben lassen, in und auf die Massen wohlthätig ein-

„zuwirken." Amen.

Die Redaktion erlaubt sich die Beifügung einer Be-

merkung. Der Herr Verfasser läßt anfänglich zweifelhaft,
ja scheint durch Berufung auf die Beispiele des MittelalterS
und der Kantone Tessin und St. Gallen für die Wähl-
barkeit der Geistlichen in weltliche Behörden zu

sprechen, wovon er aber am Schlüsse abgeht. Ob solche

Wählbarkeit zuträglich sei, mag von Umständen abhängen:
in den meisten Fällen dürfte sich Triftigeres dagegen

als dafür sagen lassen; die angeführten Beispiele sind nicht
allgemein maßgebend. Dagegen darf und muß festgehalten

werden, daß der Christ immer Christ bleibt, ob er in der

Kirche oder in Rathsversammlungen, in Kasernen oder aus
dem Felde sei, daß er überall seine heiligen Pflichten
habe, und daß der Geistliche von Amtswegen schuldig ist,
diese Pflichten ihm einzuschärfen, wo und wie es geschehen

kann, mag's gelegen oder unzelegen sein, in öffentlichen

Vorträgen wie unter vier Augen; der Geistliche ist ver-
bunden, gegen Sünde und Laster zu kämpfen, ob sie aus
diese oder jene Weise verübt werden. Hochverrat!?, Mein-
eid, Raub, Mißhandlung, böswillige Schädigung, das alles
ist Sünde; schweigt der Geistliche dazu und zu Allem, was
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zu solchen Sünden führt, so erfüllt er nicht die Pflichten
seines AmteS, und die Seelen deren werden von ihm ge-

fordert werden, welche auS seiner Schuld solche Sünden
verübten. Die Wahl rechtschaffener Männer in die Be-

Horden ist des Bürgers Pflicht, die Versäumniß dieser

Pflicht ist Sünde; der Geistliche ist also schuldig, wo eS

nöthig ist, diese Pflichten so gut wie andere einzuschärfen.

Thut er dieses, so bleibt er ganz in seinem amtlichen Kreise
und thut nach seiner Schuldigkeit; was er weniger thut,
ist Pflichtversäumniß. Tritt er aber in weltliche Behörden

irgend einer Art, so tritt er in einen ganz andern Kreis,
wohin wir ihm jetzt nicht gerne folgen.

^ Ronge in Konstanz.

Wir kommen hiemit nochmals auf den Spektakel in
oder bei Konstanz zurück. Der neue Reformator zeigt sich

als Mann der Zeit und findet sich deshalb am häufigsten

in Wirthshäusern. In der Nacht vom 18. d. stiegen

die Brüder Johann und KlauS Ronge mit Dowiat im Hotel
DeliSle zu Konstanz ab, schliefen bis Morgens 9 Uhr, ließen

den Friseur rufen; darauf brachte ein Polizeidiener daS

Verbot der Regierung, in der Stadt Konstanz aufzutreten
und Reden zu halten. Nachmittags 4 Uhr begab sich Ronge,

vom radikalen Redakteur der „Seeblätter" geführt, in'S

Gasthaus zum Löwen in Kreuzlingen, wo er im Tanz sa a le

seinen Freunden und Neugierigen eine schwülstige Rede über

das römische Joch und die katholischen Mißbräuche hielt,

darauf Dowiat eine noch heftigere gegen das katholische

Pfaffenthum und den protestantischen PietiSmuS. Abends

wieder Versammlung und Reden im Wirthshaus Delisle.
DeS andern Tages wurden Anstalten für den Auftritt auf
der Schweizergrenze getroffen. Am 18. Nachmittags 2 Uhr
qieng Ronge auf die zubereitete Tribüne, begleitet von
seinem Bruder, Dowiat, Redaktor Fikler und Metzger Fik-

ler, Schneider Springer, Anstreicher Espacher, Drucker

Bannhart und Handlungödiener Weltin. Um die Tribüne

waren etwa 690*) Personen jedes Geschlechtes, Alters und

aller Konfessionen versammelt. Während der ganzen Feier-

lichkeit herrschte Unruhe, die schon damit begann, daß Hr.
Schwarz, als ein ehrlicher Katholik bekannt, von einem

liberalen Gemeinderath gleich anfänglich verfolgt und zu

Boden geworfen wurde. Nach solchartiger Eröffnung zogen

sich viele Zuhörer auf daS badische Gebiet zurück, wo sie

durch Gensdarmen gegen Angriffe geschützt wurden. Ein
Hause Knaben fiel dem Ronge und Dowiat häufig in die

Rede mit dem Faschingsruf : Narro, Narro, siebe gsi :c.

Die neuen Glaubenseiferer, unzufrieden mit den freien

") Fast alle Berichte stellen die Zahl der Anwesenden höher, D. Red.

Aeußerungen der Knaben, wollten diese mit Stöcken an-
fallen, waS die badischen Gensdarmen hinderten, indem sie

den Buben diesseits und jenseits völlig gleiche Freiheit ge-
statteten. Die Aufforderung an letztere, mehr Sinn für
Licht und Wahrheit zu zeigen, ward mit der Antwort er-
widert, man solle dev Komödie ein Ende machen, dann
habe aller Zank aufgehört. Endlich vergieng sich einer der

Aufgeklärten, mit dem Stock zuzuschlagen, worauf er ver-
haftet abgeführt wurde. Der Inhalt der Reden ist immer
derselbe, voll Schimpfworte gegen das römische Pfaffen-
thum, Pfaffenlist, Pfaffenmacht; das Glaubensbekenntniß
wurde zu 3 Kreuzer verkauft, wozu Dowiat in seiner Rede

bemerkte: „Wenn Einem das Leipzigerbekenntniß nicht zu-
sagt, so soll dies kein Grund für ihn sein, sich vom Bei-
tritt abhalten zu lassen, denn jeder kann doch denken oder

glauben, was ihn gutdünkt." Jetzt wieder in's Wirths-
daus Delisle, wo es Abends laut und bunt hergieng wie

in einer Judenschule, wodurch sich zu den 6 ersten wieder

20 Personen beider Konfessionen zum Eintritt in's leichte

Himmelreich bewegen ließen. Am 19. dann der Auftritt
in der protestantischen Kirche von Tägerweilen, mit gleichen
Reden wie früher, wohin ein Protestant von Gottlieben die

neuen Apostel vierspännig führte. Jetzt wieder Gastmahl

zum Löwen in Kreuzlingen, mit salbungsvollen Reden über
den Druck der Fürsten und der Papstberrschaft. Nachts
wieder Versammlung in Delisle. Am 20. fuhr Rouge und

dessen Bruder in einem Vlumenwagen nach Radolfzell und
Stockach. Je weiter seine Reise gieng, desto übler wurde
er empfangen, die Blumen wurden ihm vom Wagen ge-

rissen, dafür Steine gereicht; der Unwille über sein Treiben
gab sich so laut kund, daß Ronge nicht mehr gerathen fand,
die Stadt Stockach zu betreten, und mit Eilwagen sogleich

weiter reiste. Dowiat gieng nach Schaffhausen, von da

weiter tendirend. Auch dem Kanton St. Gallen soll ein

Besuch zugedacht gewesen sein, der bis dahin unterblieben

ist. Dies der thatsächliche Hergang. Fragen wir nach

den Folgen dieses Auftritts, so haben die Katholiken eben

nicht Grund sich zu beklagen. Kein Katholik ist seiner
Kirche untreu geworden, der nicht schon lange ihr entfrem-
det war. Bedenkt man, was unter dem letzten Bischof von
Konstanz (dem mächtigen Churfürsten von Mainz) und sei-

ner Kreatur gethan worden, so muß man sich nur wundern,
daß nicht weit Schlimmeres geschehen ist. Was Ronge
zugelaufen, ist so erbärmlicher Art, daß kein Mann von
Charakter zu ihnen halten möchte. Spitalpfarrer Kuenzer
nahm seither in einer Predigt sogar Anlaß zu erklären:
„Schande, dreimal Schande und Weh jenen, welche ihrem
bisherigen Glauben und ihrer Kirche untreu würden."
Ronge fand sich bewogen, an den ehemaligen Bisthums-
Verweser Hrn. v. Wessenberg einen Brief zu schreiben, wo-
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rin er sagte, daß er im Begriffe siehe, die Ideen, welche

der Herr v. Wessenberg zur Verbesserung der katholischen

Kirche angeregt habe, weiter fortzubilden, und daß es sein

aufrichtigster und sehnlichster Wunsch wäre, über diesen

Gegenstand mit Sr. Exzellenz eine persönliche Rücksprache

pflegen zu dürfen. Mein der Herr v. Wessenberg gab ihm

die schriftliche Mittheilung, daß er nur innerhalb der katholi-

scheu Kirche weniger eine Reform, als eine Verbesserung

einzelner Punkte bezweckt habe, da sich aber Ronge von

der kathol. Kirche förmlich losgesagt babe, so könne

hiermit von einer Fortbildung seiner Ideen durch Johannes

Ronge keine Rede mehr sein, und jede persönliche Mitthei-
lung sei auch in dieser Beziehung ganz überflüssig. — Mit
dieser Antwort konnte also Ronge von Konstanz wieder ab-

reisen, ohne daß eö ihm vergönnt war, den Hrn. v. Wessen-

berg zu sprechen.- Somit haben denn jene Männer, welche

für die „Reformation des neunzehnten Jahrhunderts" mehr

gethan als Ronge und sein Andang, sich von dieser Rich-

tung losgesagt, da sie gesehen, wohin sie führt. Das Volk

hat ohnedies weder Wunsch noch Neigung für Reformation,
wünschte eher, daß gewisse Seelsorger sich selbst im ka-

tholischen Sinne reformiren möchten, und somit hat Ronge
der katholischen Sache in Konstanz nichts geschadet; viel-
leicht dürste sein Erscheinen eher Antrieb zum Aufleben
des katholischen Sinnes daselbst sein. Nur die unseligen

Bestrebungen eines Theils des Klerus brachten Konstanz
in Übeln Ruf; die großkerzoglichen Beamteten und die

Stodtbehörden sind mit wenigen Ausnahmen radikal, be-

günstigen nach Kräften die Beseindungen des neu aufleben-
den kirchlichen Sinnes und die gefährlichen Neuerungen.
Ronge und Dowiat würden keine Stunde in der alten Bi-
schosstadt sicher gewesen sein, wenn letztere Behauptung
unwahr wäre. Die Demonstration gegen die beiden erbärm-
lichen Apostel, wovon der erste ein durch Unsittlichkeit

moralisch und physisch depotenzirter apostasirter Priester,
der andere ein rasender Poet, würde ernstlicher ausgefallen

sein, wenn man diese Leute als gefährlich erachtet hätte.
RongeS Anhänger in Konstanz, 38 an der Zahl, bestehen

meist aus herabgekommenen, mit Schulden gedrückten Leuten,
radikalen Stürmern, seilen Weibspersonen, welche, wie

man sagt, Dienste thun und es bequem finden, daß Dowiat
mit vollen Backen Sünden erläßt, als hätte er dazu die

^ unbedingte Vollmacht.
Eine ernstere Seite hat die rechtliche Frage dieser

Erscheinung, und zwar von Seite a) der badischen, b) der
thurgauischen Regierung, c)der badischen Geistlichkeit. Die ba-
dische Regierung hat sich gegen diese Sektirer, die nur Unfrieden
und Aufreizung in's Land brachten, mindestens schwach

benommen. Solche Ruhestörer dürften wohl ohne Bedenken
wieder des Weges gewiesen werden, woher sie gekommen,
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damit der Friede in Kirche und Staat erhalten würde.
Sie haben weder Beruf noch Befähigung zu einem solchen

Auftreten. Etwas geschah doch dadurch daß gegen Ronges
Reisepredigen Verbot eingelegt wurde; aber die Verordnung
der badischen Regierung wurde dadurch gehöhnt, daß hart
an der badischen Grenze der badischerseits verbotene Unfug
getrieben werden durfte, und zwar hier öffentlich, während
der geheime Unfug auf badischem Gebiet selbst betrieben

wurde. Hiezu hilft die tburgauische Regierung mit.
Es ist dies gegen Baden dieselbe schöne Freundnachbarlich-
keit, welche die aargauische Regierung in der Freischaaren-
sache gegen Luzern bewiesen. Der „Wächter" läßt uns
hierüber gar keinen Zweifel, er sagt ausdrücklich, der Auf-
tritt bei Konstanz sei angeordnet worden wegen des Ver-
botes der badischen Regierung, die in ihrer „Inhuma-
ni tät" ihren Angehörigen die freie Aeußerung ihres Glau-
bens verwehre. Es ist gar auferbaulich, wenn aufge-
klärte Regierungen einander so unterstützen für Erhaltung
des nöthigen Ansehens.

Im Thurgau wird das 25. Altcrsjahr erfordert, da-

mit ein junger Mann sich in ein Kloster zurückziehen und

sein Leben in Abgeschiedenheit dem Klosterleben widmen

darf; Dowiat aber, ein rasender Zunge von 23 Iahren,
darf ungehindert als Religionsneuerer auftreten. Zeder

Geistliche, der im Thurgau eine Stelle erhalten und seiner

Gemeinde predigen will, muß vorerst ein Staatsexamen be-

stehen; Ronge und Dowiat aber, diese fahlen unwissenden

Schwätzer, dürfen ungehindert öffentlich und unangefragt
als Prediger einer neuen Religion auftreten. Die Sepa-
ratisten und Neutäufer durften nicht einmal im Stillen
ihrer Privatwohnungen Versammlungen halten, und gerade

gegenwärtig ist wieder davon die Rede, einen protestantischen

Geistlichen aus Würtemberg, der die Separatisten besucht,

über die Grenzen zu spediren; aber diese deutschen unge.

waschenen Mäuler, denen man an den wenigern Orten

Deutschlands mehr zu predigen erlaubt, dürfen im Thurgau
ungehindert öffentlich auftreten. Würde auf einer katho-

tischen Kanzel ein scharfes Wort gegen die protestantische

Konfession ertönen, sogleich würden Zeitungen, Behörden,

Kirchenrath, Kleiner und Großer Rath sich damit beschäf-

tigen; daß aber Vagabunden der schlechtesten Art gegen die

katholische Kirche in jeder Form und Unserm, gegen alle

Träger der öffentlichen Kirchenwalt ihre Schmähreden aus-

schütten, soll ohne anderes angehen. Das sind alles Dinge,
die den gesunden Menschenverstand empören; der uralten,

wahren, von jeher anerkannten Kirche werden alle nur ge-

denkbaren Hindernisse bereitet, dagegen diesen Fremdlingen,
die nur Sittenlosigkeit und Unglauben predigen und zur
Schau stellen, aller Vorschub geleistet.
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Das Unbillige dieses Benehmens drängt sich nicht blos

in der Schweiz, sondern überall jedem Vernünftigen auf.

„Wir gehören zu denen, sagt die Rh. u. M. Ztg., welche

im Staate die größte Glaubensfreiheit wollen, aber eine

solche Freiheit nicht in dem absoluten Verunglimpfen des

Katholizismus sehen. ES würde nicht genug Polizeikom-
missäre und Gendarmen geben, um katholische Priester zu

sahen, falls es solchen einfallen sollte, in den Provinzen
umher zu reisen und dort öffentliche Reden gegen das Lu-

therthum zu halten, welches Deutschland einen blutigen
dreißigjährigen Krieg bescheerte. WaS würde man sagen,

wenn katholische Priester umherreisten und auf offener

Straße in protestantischen Landen predigten: Das Luther-
thum muß fallen und wird fallen, und alle protestantischen

Regierungen gleichfalls. Wie viel Steine der evangelischen

Lichtfreunde, Protestmänner u. s. w. würden nicht einen

solchen Redner treffen, die Fäuste der Polizei ungerechnet!"
Empörend ist, daß die reformirte Gemeinde Tägerweilen
im Widerspruche mit ihrem taktfester» Pfarrer diesen kirch-
lichen Wühlern ihre Kirche zur Verfügung stellte, denn

dadurch machte sie sich offenbar der boshaftesten In-
toleranz gegen ihre katholischen Mitbürger schuldig. Dem

Angriff auf den Katholizismus, der Herabwürdigung ihrer
Lehre und Gebräuche, dem Schimpfen gegen Papst, Bi-
schofe und Priester, was alles bekanntermaßen den aus-
fchließlichen Inhalt der Ronge-Dowiatischen Geschwätze aus-
macht, leistete jene reformirte Gemeinde dadurch Vorschub.
Erlaubt sich ein Katholik nur ein Wörtchen gegen ihre
Konfession, da wird ein Geschrei erhoben, da treten Ge-

meindammann, Statthalter, Regierung und Gerichte ein,

um alle Schaalen des Zornes über ihn auszugießen. Wir
wollen sehen, ob der evangelische Kirchenrath sich stillschwei-

gend damit einverstanden erkläre, daß die reformirten
Kanzeln so gegen die Katholiken mißbraucht werden.

Wir wollen sehen, wie sich Statthalter und Regierung ge-
genüber dem stattgehabten und etwa fernerm Unfug der
Art benehmen werden, ob da nach unserm Konvertiten-
Gesetze auch Untersuch und Bestrafung gegen jene eingelei-
tet werde, die zu solchem Religionswechsel Vorschub leiste-

ten. Wir glauben nicht, daß es immer vortheilkaft ist,
daß solche Regierungen wie die thurgauische der Sache der

Religion mit ihrem Schutze zu Hülfe kommen; aber das

Recht fordert es und legt jenen Regierungen die Pflicht
auf. Frappant ist, wie sich die Kraft der radikalen Regie-

rungen sogleich als ohnmächtig erweist, sobald es gegen
den Unglauben geht!

Auch die Geistlichkeit geht nicht ohne Schuld aus.
Hätte das Eewild das Aas nicht gerochen, es wäre nicht
nach Konstanz gekommen. Zene, welche von AmtSwegen
berufen waren, den katholischen Glauben zu vertheidigen,
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das zweischneidige Schwert des göttlichen Wortes zu er-

greifen und damit gegen den Irrthum zu Felde zu ziehen

— sie schwiegen gleich stummen Hunden. Zur Ehre des

reformirten Pfarrers in Egelshofen und des Herrn Pfarr-
Vikars von Kreuzlingen muß gesagt werden, daß jener seine

reformirten Cötualen, dieser seine katholischen Pfarrkinder in
zweckmäßigen Predigtvorträgen belehrt, beruhigt und er-
baut haben. Aber das Volk in Konstanz weiß auch, warum
dortige Geistliche geschwiegen. Umsonst werden sie sich auf
die rongesche Erscheinung berufen, um ihre Reformtcnden-

zen bei dem hochw. Herrn Erzbischof durchzusetzen. Dieser
ehrwürdigeOberpriester wird unzuläßige Ansinnen abzuweisen

wissen.

Ronge kündigt sich als neuen Reformator an und setzt

sich über Luther hinaus, meinend, ihm sei beschicken fort-
zusetzen, was Luther angefangen. Die Protestanten finden
es schimpflich für Luther, daß ein so elender Wicht sich

mit Luther vergleiche. Die Ehre ist wahrhaft gering für
Luthers Verehrer; aber so unwahr ist die Behauptung nicht,
daß die neue Unglaubenspredigt eine Fortsetzung der luthe-
rischen Reformation sei.

Man findet es unsinnig, daß die Rongeaner sagen, ob-

schon man ein Glaudensbekenntniß aufstelle, könne doch je-
der glauben oder annehmen was ihm beute oder morgen
gefällt, abthun waS ihm mißfällt. Aber das ist ja gleich-
bedeutend mit der gepriesenen Einheit der Protestanten, die

uns sagen, bei aller Verschiedenheit in ihren Ansichten seien

sie im Wesen einig. Worin besteht dieS Wesen?
Endlich ist auffallend, daß Ronge und Dowiat erklären -

Das Abendmahl ist kein Geheimniß. Hier wird Brod und
Wein gereicht, und erklärt, es sei eben nichts als Brod
und Wein, was man genieße, und das nenne man ein

Abendmahl. Dasselbe, wo nicht noch Empörenderes that
der verstorbene König von Preußen mit seiner Agende.
Mit dieser Agende wurde zuerst ein Versuch gemacht bei

einem, dann bei mehreren Regimentern, und nachdem die

Hofbischöfe und Garnisonsprediger ihre Arbeit gut erfun-
den, wurde diese Agende den Lutheranern und Kalvinisten
mit Gewehrkolben aufgedrungen; den einen sagte man: ihr
empfanget im Abendmahl den Leib und das Blut Christi;
denKalvinistensagteman: ihr empfanget im gleichen Abend-

mahl nur Brod und Wein; das soll aber euch nicht hin-

dern, dem Unionswerk beizutreten, jeder mag da denken

und annehmen was er will. Wir vermögen im Einen und
im Andern keinen Unterschied zu entdecken, als daß dort
ein König mit einem Hofstaat von Predigern, hier nur ein

Paar verkommene Leute die Reformation machten.

Zn der nächsten Nummer werden wir noch eine andere

Korrespondenzmittheilung über dieses Rongespektakel mit-
theilen.
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Kirchliche Nachrichten.

Luzern. Morgen den I. November geht in der Fron-
ziSkanerkirche Luzerns die feierliche Installation der VV.
Jesuiten in diese Psarrfiliale zc. vor sich. Ein Jahr ist ver-

flössen vom Beschluß deS Gr. Rathes für Berufung der

Gesellschaft Jesu — ein stürmisches Zabr, dergleichen die

Schweiz so lange keines mehr erleben mußte. Alle Kräfte
wurden in Bewegung gesetzt, um die Berufung der Gesell-

schaft zu hindern, und die Regierung, welche sie berufen,

zu stürzen, und eine vollendete Umkehr der Staatsordnung

zu erzwingen; aber alle Bemühungen waren fruchtlos und

sielen auf das Haupt der Unternehmer zurück. Jetzt ist

die Gesellschaft Zesu eingeführt in den neuen KreiS, sieben

Väter und drei Laienbrüder, Männer von vorzüglicher Aus-

wähl, ausgerüstet mit Tugend und Wissenschaft, daß sie nicht

crmangeln können das allgemeine Zutrauen, das sie schon

in hohem Grade gewonnen, in noch vermehrtem Grade

an sich zu fesseln. Zwanzig Studirende der Theologie

(10 Seminaristen und 10 Externe) werden bei sechs Pro-
fessoren einen theologischen Unterricht genießen, der

sie für ihr hohes Amt und ihren heiligen Stand gehörig

vorzubereiten verspricht.

Tessin. Der Kapuziner-Guardian Celso, ein sehr

geachteter römisch-katholischer Priester, hat nicht geprediget,

wie es der Negierung gefallen hat, und ist daher unter
dem Titel „als Fremder" (er ist auS der Lombardei gebürtig)

aus dem Kanton fortgewiesen worden.

WalliS. Das neue Erziehungsgesetz ist in Vollziehung

getreten. Die Hauptbestimmungen sind: Errichtung von

Primärschulen in jeder Gemeinde, Verpflichtung aller Kin-
der zum Schulbesuch, wozu sie selbst durch Strafen ange-
halten werden sollen. Die Schulen stehen unter dem Er-
ziehungörath, der aus geistlichen und weltlichen Gliedern

zu bestehen hat. Jedes Mitglied des Erziehungsrathes muß

die Schulen seines Bezirkes jährlich einmal besuchen. Auch

ein geschichtforschender Verein aus geistlichen und weltlichen

Mitgliedern hat sich hier gebildet, um die in Archiven zer-
streuten Materiellen bekufs einer sorgfältigen urkundlichen

Bearbeitung der Geschichte dieses so merkwürdigen, seit ur-
alten Zeiten freien und unabhängigen Landes zu sammeln

und zu bearbeiten. Herr Domherr Hubert hat eine sehr

gründliche Schrift über die seiner Zeit schwer angefochtenen

geistlichen Immunitäten herausgegeben. Wahrlich es herrscht
in diesem Lande mehr geistige Thätigkeit als in den Kan-
tonen, wo alle Kräfte von der Politik aufgezehrt werden.

Thurgau. Niemand wagt zu bezweifeln, daß die To-
leranz, das Predigen der Rongeaner gestatten müsse. Würde
man auch so tolerant sein, wenn ein katholischer Geistlicher,
gar etwa ein Jesuit oder Kapuziner, sich erkühnen wollte,

in einem protestantischen Kanton als öffentlicher Prediger
aufzutreten? Im Waadtland dürfen die Pietisten nicht
einmal in einem Hause sich still zum Gebet oder Be-
sprechen versammeln. In der zweiten sächsischen Kammer
erklärte der Sekretär Scheibner die Einwohner der Stadt
Annaberg „in den zartesten Fäden ihres protestantischen
Sinnes verletzt", und empfahl alles Ernstes die Beschwerde
der Stadtverordneten von Annaberg zur Begutachtung,
weil die Katholiken dieser Stadt gewagt, einen Altar ihrer
Kirche dem heil. Ignatius und Xaverius zu widmen, und
Reliquien dieser Heiligen in den Altartisch zu legen.

Slargau. Die Mehrheit der reformirten Geistlichkeit
hat eine Denkschrift gegen das projektirte Unternehmen
eines lebendigen Denkmals Pestalozzi's abgefaßt und dieser
Tage dem leitenden Vorstand eingereicht.

— Am 3. d. wird sich der aargauische Gr. Rath ver-
sammeln, um den Ausschluß der Jefuitenzöglinge vom Ma-
turitäts- und Staatsexamen zu beschließen, den Bericht
und Antrag des Kl. Rathes über konfessionelle Trennung
in Kirche und Schule anzuhören, alle Klosterverwaltungen
unter eine Oberverwaltung in Aarau zu stellen, mehrere
Liquidationen des Klostervermögens und Güterverkäufe vor-
zunehmen, um alles desto leichter zersplittern zu können.
Die „Volkszeitung" in Rheinfelden zeigt eben so große
Liebe und Theilnahme für das Rongethum als der „Schwei-
zerbote", welcher meint, auch die radikalen Kantone sollen
ein Priesterseminar errichten, um dem der Jesuiten in Lu-
zern entgegenzuwirken. Sollens nur versuchen!

Rom. Die Freischaaren in Rimini haben nicht blos
die öffentliche, sondern selbst die Ersparnißkasse der
armen Taglökner geplündert. — Der hl. Vater wurde
bei seiner Ankunft in Tivoli mit der gewohnten Freude
empfangen. Triumphbogen waren aufgerichtet, die Pferde
wurden losgespannt, der Wagen unter Jubel von Menschen

gezogen. Der erste Gang des Papstes war in die Kirche,
wo der Segen mit dem Hochwürdigsten Gut gegeben wurde,
darauf ertheilte der Papst der Menge den Hirtensegen vom
Balkon des Kollegiums der Adelichen, wo Se. Heiligkeit
abstieg, und darauf die Neuigkeiten des Ortes besichtigte.

-- Herr Domkerr Ritter hat Rom unter Beweisen der

größten Verehrung verlassen, vr. Hurter wurde mit Aus-
Zeichnung bei seiner Ankunft empfangen, zwei seiner Söhne
werden ihre Studien in der Propaganda vollenden.

Deutschland. Der hochw. Bischof von Mainz hat
zwei Erlasse veröffentlicht; der eine, ein Schreiben an den

apostasirten Dekan Winter, schließt mit den Worten: Sie
haben sich aus der katholischen Kirche selbst ausgeschlossen;

wir erklären daher, daß Sie nach den kanonischen Satzungen
in die excoiiimuniealic» latae sententiao verfallen sind. In


	

